
Gesetzliche 

Grundlage

Verfahren für den Zugriff auf die eigenen persönlichen 

Daten
Stand des Verfahrens Erklärungen

Art. 27 ff 

DSchG

Gesuch

Bedingung

Der Gesuchsteller 

muss seine 

Identität 

nachweisen. 

Geht es um eine Frage 

bezüglich 

Datenschutzrecht?

Ja

Im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde? 

Nein

Ja

Rechtfertigt sich eine Einschränkung 

des Zugangs (Art. 29 DSchG)?

Ist eine Gebühr möglich?

Die Auskünfte werden in der Regel 

schriftlich erteilt (Kopien oder 

Auskünfte). Im Einvernehmen mit dem 

Verantwortlichen der Datensammlung 

können die Daten auch vor Ort eingesehen 

werden. Das Verfahren ist in der Regel 

kostenlos.

Verfahren beendet

Der Verantwortliche der 

Datensammlung muss seinen 

Entscheid begründen. Ein 

ablehnender Entscheid kann nur 

akzeptiert werden, wenn es keine 

weniger weitgehende Lösung gibt 

wie z.B. die Einschwärzung 

gewisser Passagen. 

Art. 34 DSchG

Rekurs möglich gemäss den 

Bestimmungen des Gesetzes über 

die Verwaltungsrechtspflege 

(VRG ; RSF 150.1)

Ja

Nein

Nein

Das Gesuch wird bei 

dem betroffenen Dienst 

rsp. dem zuständigen 

öffentlichen Organ 

eingereicht.

Kein Zugang oder anderer 

Bereich anwendbar.

Im Zweifelsfall Kontakt mit 

dem Datenschutz 

beauftragten aufnehmen.

Die Gemeinde muss die 

Anfrage weiterleiten 

oder der Person den 

zuständigen Dienst 

nennen.

Die Entscheide können 

gemäss den 

Bestimmungen des 

Gesetzes über die 

Verwaltungsrechtspflege 

angefochten werden.

Diesbezügliche 

Entscheide, die ein 

Organ erlassen hat, das 

zur Legislative einer 

Gemeinde oder eines 

Gemeindeverbands 

gehört, sind mit 

vorgängiger Beschwerde 

an den Oberamtmann 

anfechtbar. 

Nein
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